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ich habe Ihre E-Mail vom 22. März 2022 erhalten. Sie beantragen darin u.a. auf 

der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) folgende Informationen: 

„Bitte übermitteln sie mir Folgendes: 

- sämtliche Korrespondenz mit Vertretern von Tesla Inc. 

- sämtliche Dokumente (interne und externe Korrespondenz, Sprechzettel, 

Entwürfe etc.) im Zusammenhang mit dem Besuch der Tesla-Fabrik in 

Grünheide durch Bundeskanzler Scholz“ 

Zunächst bitte ich um Klarstellung, wer genau Antragsteller sein soll, Sie selbst 

und/oder Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. Falls Sie den Antrag 

nicht oder nicht ausschließlich in Ihrem eigenen Namen stellen, bitte ich zudem 

um Übersendung einer Vollmacht.
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In der vorliegenden Fassung, Frage 1, ist Ihr Antrag im Wesentlichen zu unbe- 

stimmt. Ein Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen nach 8 7 Abs. 1 S. 1 

IFG muss gewissen inhaltlichen Mindestanforderungen genügen, damit er von der 

in Anspruch genommenen öffentliche Stelle bearbeitet werden kann. Daran fehlt 

es vorliegend. 

Der in Ihrem Antrag benannte Antragsgegenstand ist nicht hinreichend bestimmt, 

denn „sämtliche Korrespondenz mit Vertretern von Tesla Inc...“ onne Sachbezug 

können nicht recherchiert werden. Im Bundeskanzleramt werden Informationen, 

sofern sie für die inhaltliche Bearbeitung eines Verwaltungsvorgangs relevant sind, 

in geeigneter Form entsprechend der Registraturrichtlinie veraktet. Mithilfe der 

Registraturmittel des Bundeskanzleramtes ist lediglich eine sachthemenbezogene 

Recherche möglich. 

Ich bitte Sie daher, Ihre Anfrage zu präzisieren und auf bestimmte Themen- 

bereiche einzugrenzen, auf die sich Ihr Informationsantrag beziehen soll. Ich bitte 

um Ihre Rückmeldung innerhalb von zwei Wochen. 

Des Weiteren möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass je nach Arbeitsaufwand 

für die Bearbeitung Ihrer IFG-Anfrage Kosten entstehen können. Einzelheiten re- 

gelt hier die Informationsgebührenverordnung (IFGGebV), die Sie im Internet unter 

http://bundesrecht.juris.de/ifggebv/index.html einsehen können und nach der die 

Übersendung von Dokumenten keine gebührenfreie einfache Auskunft darstellt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  

Hinweis: 

Bei der Bearbeitung Ihres Anliegens wurden bzw. werden von Ihnen personenbe- 

zogene Daten verarbeitet. Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher
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Grundlage verarbeitet werden, ist abhängig von Ihrem Anliegen und den konkre- 

ten Umständen. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Betroffenenrechte fin- 

den Sie in den Datenschutzhinweisen auf der Internetseite des Bundeskanzleram- 

tes unter www.bundesregierung.de/bundeskanzleramt-DSH.


